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W . Lapit. Joseph N.

Ort . XIII .)
schuldig , die stehende eomit ?»
aber zu couümiiren befugt seyn,
und beyde Arten anders nicht,
als unter derer Viasriorum ^ u-
tdorität gehalten und fortgesezet
werden.

§ . x.
(Creyß - eoUexiLl - rmd andere Zusam¬

menkünfte der Reichs -Stande.)
So sollen auch inn - und aus¬

serhalb deren Reichs -Tagen de¬
nen Reichs - und Crayß -Stän-
den unverwehret seyn, so offt es
die Noch und ihr Interelle erfor¬
dert , entweder Lirculsriter oder

eolleZisliter , oder sonsten ohn-
gehindert männigliehen , zusam¬
men zu kommen , und ihre An¬

gelegenheiten zu beobachten.

^ rticvlur XIV.
8, r . *

(Beschwerden wesen Ue-ertrettung der
L» »corä» ten .)
Wir sollen - und wollen auch,

in künftiger Unserer Regierung,
bey dem heiligenVater dem Pabst
und Stuhl zu Rom Unser bestes
Vermögen anwenden , daß von
demselben , gleich Wir ohnehin
des Vertrauens seynd , die Lon-
eorclsts krineipum , und die zwi¬
schen der Kirche , Päbstlicher
Heiligkeit , oder dem Stuhl zu
Rom und der Teutschen Nation

aufgeriehtete Vertrage , wie auch
eines

N . Taplt. Leopold H. und
Franz n.
Ort . XM.)

henden iLomitisaberzu kontinui-
ren befugt seyn , und beide Ar¬
ten anderst nicht als unter der!
Vikarien Authorität gehalten und

fortgesezt werden.

8 , io.
(Andere

'
reichssta

'
ndische Zusammen¬

künfte.)
So soll auch in - und außer¬

halb der Reichstäge , den Reichs¬
und Kreisstanden »»verwehrt
seyn, so oft es die Noth und ihr
Interesse erfordert , entweder
LirLulsriter oder colleßisliter , oder

sonst ungehindert männiglichen
zusammen zu kommen , und ihre
Angelegenheiten zu beobachten.

Artiaulus XIV.
8 , i . »

( Beschwerde» wider de» römischen
Hof.)
Wir sollen und wollen auch

bei dem heiligen Vater dem Pabst
und Stuhle zu Rom Unser be¬

stes Vermögen anwenden , daß
von demselben , gleichwie Wir

ohnehin des Vertrauens sind,
die mit dem Pabste Eugen IV.
und Nikolaus V . geschlossenen
Konkordate , wie auch eines je¬
den Erz - und Bischofs oder der
Domkapitel absonderliche Privi¬
legien , hergebrachte Statute und

Projekt der perpetui
'
rliche«

M Capit.

Articulus XIV.

§. r . Es soll und will auch
der Römische Kayser bey dem
heiligen Vater , dem Pabst und

Stuhl zu Rom , sein bestes Ver¬
mögen anwenden , daß von dem¬
selben wider dieLoneoröstakrm-

erxum und die zwischen der Kir¬
chen, Päbstlicher Heiligkeit oder
den Stuhl zu Rom , oder der
Teutschen Nation aufgerichtete
Vertrage , wie guch eines jeden
Erz - und Bischoffen , oder der
Dom -Capituln absonderlichePri-
vilegia und rechtmäßig herge-

braeh-



6ravSmiriÄ eL ^ lorritä ? iru-
cchum. ,

(^ rt . XIV .)

Reichsstädtische OmvamiiiL
et Hlonita.
(^ rt. XIV.)

Beschwerdet ; und Wünsche
des Schwäbische« Reichs-

Kreises.

^ rticulus XIV.
(§ . i .)

( Zusatz . )
Wir sollen und wollen auch

Ley dem heiligenPabst und Stuh¬
le zu Rom Unser bestes Vermö¬
gen anwenden, daß von demsel¬
ben, gleich wie Wir ohnehin des
Vertrauens sind , die mit dem
Pabste Eugen IV . und Nikolaus
V . geschloffenen Konkordate , wie
auch eines jeden Erz - und Bi-
schoffs oder der Domkapitel ab¬
sonderliche Privilegien und recht- ^
mäßig hergebrachte Statuta , >
und Gewohnheiten allerdings
beobachtet etc.

( S . nebenstehende neueste
Wahl -Kapitulation.) >
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W . Capit. Joseph n

(Ltt. XIV.)
eines jeden . Ertz- und Bischöfen,
oder deren Dom -Capitulen , ab¬
sonderliche ? rivi1e§i^ hergebrach¬
te 8t»mts und Gewohnheiten al¬
lerdings beobachtet, und dage¬
gen durch unförmliche Qratien,
Lelcripten , kroviliouen , ^ .una-
ten , der Stift -Mannigfaltigung,
Erhöhung der OKicien im Rö¬
mischen Hof , und Reservation,
Disputation und sonderlich k^esi.
xnstion , dann darauf unterneh¬
mende Lollstion all solcher krse-
beuclen , krrelaturen , DiZnitä-
ten und OKcien (welche sonsten
per obitum aä Luriarn lk.oms-
«sln nicht äcvolviret werden, son¬
dern jederzeit , ohnerachtet in
welchem Monat sie auch ledig
und vacirend würden , denen Erz-
und Bischöffen , auch Ospitulen
und andern Ollatvren heimfal-
len) wie weniger nicht per Loaä-
jutoriss krselaturLrum eleäiivs-
rum et kraebeuclarum , juäies-
tur super 8tatu blobilitstis , oder
in andere Wege , zu Abbruch de¬
ren Stifteren , Geistlichkeit, und
anders wider gegebene Freyheit
und erlangte Rechten , dazu zu
Nachthei ! Ve6 juri§ katrouatus,
und deren hvhcnHerrem ^ in kei¬
ne - Weise gehandelt.

LH-

N . Capit . LeopoldN . mrd
Franz tl.
(^ rt . DV .)

Gewohnheiten allerdings beob¬
achtet , und dagegen durch Er-
theilung unförmlicher oder durch.
Erschwerung gewöhnlicher Gra-
tien , durch Reskripte , Provi¬
sionen , Annaten der Stifter be¬
sonders allzustarkeund noch nicht
retaxirte Annaten , Mannigfal-
tigung oder Erhöhung der Offi¬
zien im römischen Hofe , durch
Reservation , Dispensation , Re¬
signation , besonders iu savorsm
tertü , dann darauf unternehmen¬
de Kollation all solcher Proben¬
den , Prälaturen , Dignitäten
und Offizien , welche sonst per
obitum sä curism romsusm
nach den Konkordaten nicht de-
volvirt werden, sondern jederzeit,
ohnerachtet in welchem Monate
sie auch ledig und vazirend wür¬
den , dem Erz - und Bischöfen,
auch Kapiteln und andern Kol-
latoren heimfallen , wie weniger
nicht per Ooachutoris8 krselatu-
rarum eleäiivarum et krsebeu-
ösrum , Judikatur super lkatu uo-
bilitstis, weder durch Ertheilung
eines Lreve Lb'

Aibilitstis oder
Verleihung einer Präbende an
einen Mann , der kein gebohr-
ner Deutscher und mit keinem
teliimouio läoneitsti « von dem
Orciiusrio keueiieii versehen ist,
oder in andere Weege zum Ab¬
bruche der Stifter , Geistlichkeit
und anders wider gegebene Frei¬
heit und erlangte Rechte zum

Nach-

ProjeeL der perpetrmlkcheri
W . Capit.

brachte lkstuts und Gewohnhei¬
ten , durch unförmliche 6rstien,
kescripten , kroviiionen , Anirs-
ten, der Stifft -Mannigfaltigung,
Erhöhung der OEcien im Römi¬
schen Hof auch Keservstiou , Di¬
spensation , und sonderlich k .eü-

Znstion , dann darauf unterneh¬
mende Lollstion all solcher krse - '
denöen , kraelaturen , DiZnitä-
ten und OiLcien , (welche son¬
sten per obitum sci euriam R.O-
lnsnsm nicht clevolviret werden,
sondern jederzeit, ohnerachtet in
welchem Monat sie auch ledig
und vscirend würden , denen Erz-

? und Bischöffen , auch Capitulen
und anderen Lollstoren , Heim-

Ballen, ) wie weniger nicht per
- Loschutorias krselstursrum , Die-
cliivsrum et kraebeuäarum , ju-
clicstur super 8tstu nobiiitstis,
oder in andere Wege zu Abbruch
der Stifft -Geistlichkeit und an¬
deres wieder gegebene Freyheit
ulld erlangte Rechte , dazu zu
Nachtheil des Zuris katrouatus
und der Lehen -Herren , in keine
Merse nicht gehandelt,

§. 2 , noch auch die Erz - und
Bischöffe im Reich, wann wider
dieselbe von denen ihnen unter¬
gebenen Geistlichen oder Weltli¬
chen etwan geklagt werben soll¬
te , ohne vorherige Information

' über der Sachen Verlauf und
Beschaffenheit / (welche , damit

keine



W . CapLt. Joseph !l.

( ^rt. XIV .)

r . n.
(Auch übereilter Römischer ?rocesse .)

Noch auch die Erz - und Bi-
schösse im Reich , wann wider

Dieselbe von denen ihnen unter¬
gebenen geist - und weltlichen et¬
wa » geklaget werden sollte , ohne
vorherige genügsame Information
über der Sachen Verlauf und
Beschaffenheit ( welche , damit
keine 8ub - et Obreptiv contra
fsÄi veritatem Plaz stnden möch¬
te , in ^ artibus einzuholen ) auch
ohne angehörter Verantwortung
des Beklagten , wann zumahlen
derselbe autlioritate ^ aliorali zu
Verbesserung und Vermehrung
des Gottesdienstes , auch zu
Lonfervation und mehreren Auf¬
nahme der Kirchen , wider die un¬
gehorsame und üble Haushalter
verfahren hätte , mit Xlomtoriis,
irrteräittis , und Lomminatiom-
kus oder veclarstiombus Oenfu-
raruln übereilet , oder beschwe¬
ret werden möchten , sondern
wollen solches alles mit deren
Churfürsten , Fürsten und ande¬
rer Standen Rath kräftigst ab¬
wenden und Vorkommen.

§ . M.

N . CapLt. Leopold U . und
Franz n.
i> rt. XIV .)

Nachtheile des kattonstuL
und der Lehenherrn in keine Wei¬

se gehandelt.

§ . r.
(rottfezung .)

Noch auch die Erz - und Bi¬
schöfe im Reiche , wenn wider

Dieselben von den ihnen unter¬

gebenen Geist - und Weltlichen
etwa geklagt werden sollte , ohne
vorherige genügsame Informa¬
tion über der Sachen Verlauf
und Beschaffenheit , (welche, da¬
mit keine fuu - et okrextio contra
fatti veritatem Plaz greifen möch¬
te , in xartidus einzuholen ist)
auch ohne angehörte Verantwor¬
tung des Beklagten , wenn zu¬
mal derselbe sutdoritste psttorali
zur Verbesserung und Vermeh¬
rung des Gottesdienstes , auch
zu Konservation und mehrerer
Aufnahme der Kirchen , oder
durch bessere Verwendung der
mit dene6cÜ8 lim ^ licibur verse¬
henen Geistlichen zur Aushilfe
der Pfarrer oder zum Schulun¬
terrichte Verfügungen getroffen,
oder wider die ungehorsamen und
Übeln Haushälter verfahren hät¬
te , MitHlonitorüs , mteräittis
und Lommmatiombus oder Oe-
clarationibvL Leufursrum über¬
eilt oder beschwert werden mög-
ten , sondern wollen solchem al¬
len unverzüglich abhelffen , und
für die Zukunft mit der Kurfür-

O a sien

Projett der perpetuirliche«
W - CapLt.

keine lub - et odreptis contra f » .
üli veritatemPlaz stnden möchte,
in xartibnL einzuholen ) auch oh«
angehörter Verantwortung des
Beklagten , wann zumatm dersel¬
be ^ utoritate ^ aliorali zu Verbes¬
serung und Vermehrung des
Gottesdienstes , auch zu LonLer-
vation und mehrerem Aufneh¬
men der Kirchen , wider die un¬
gehorsame und übte Haußhalter
verfahren hätte , mit Xlonitoriis,
Interäittis und Oomminationi-
bus oder Oeslsrstionibus Leufu-
rsrum , übereilet , oder beschwe-
retwerden möchten ; sondern will
solches alles mit der Churfürsten,
Fürsten und anderer Ständen
Rath kräftigst abwenden und voll¬
kommen ,

§ . z . auch darob und daran
seyn , daß die vorgemeldte Lon-
coräata kriucî um und aufgerich¬
tete Verträge , auch krivileZi ».
Statuts und Freyheit gehalten,
gehandhabet , und denenselben
vestiglich gelebet und nachgekom¬
men , jedoch, was für Beschwe¬
rungen darinnen gefunden , daß
dieselbe vermög deßhalben gehab¬
ter Handlung zu Augspurg in
dem 1530 Jahr bey gehaltenem
Reichs -Tag abgeschaft , undhin-
fürter dergleichen ohne Bewilli¬
gung der Churfürsten nicht zugw
lassen werde.

S - 4-
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W . Capit . Joseph II.

(ärt. XIV .)

§ . M.

( Alrmuteneri ? der Loncoröaten - kri-
vjle§ ierr .)

Auch darob und daran seyn,
daß die vorgemeldcte LoncorciLts

kiinLipnm und aufgerichtete Ver¬

trage , auch kriviletzia , 8tstuts
und Freyheiten gehalten , gehand-
habet , und denenselben verglich
gelebet , und nachgekommen , je¬
doch was für Beschwerung dar¬
inn gefunden , daß dieselbe vex-
mög gehabter Handlung zu
Augsburg in dem 15zoten Jahr
bey abgehaltenem Reichs -Tag ab-

geschaffet , und hinführo derglei¬
chen ohne Bewilligung deren
Churfürsten , nicht zugelaffen
werde.

§. IV.

N . Capit . Leopold II. und
Franz il.
(^rt. XIV .)

sten , Fürsten und andrer Stan¬
de Rath kräftigst abwenden und
Vorkommen.

§ . 3.
( Schuz der Vertrage und Privilegien,

Nuntiensache . )

Auch darob und daran seyn,
daß die vorgemeldten Conkorda-
te , auch Privilegien , Statute
und Freiheiten gehalten , gehand-
habt und denselben festiglich ge¬
lebt und nachgekommen , nicht
einseitig und gegen den Sinn
und Buchstaben ausgelegt , und
was für Beschwerung dagegen
und darinn gefunden würde , daß
dieselbe vermöge gehabter Hand¬
lung zu Augsburg in dem Jahre
15 ZO bei abgehaltenem Reichs-

Tag abgeschaft , und hiufähro
dergleichen ohne Bewilligung der
Kurfürsten , nicht zugelasfen wer¬
de. Da aber die schon lange ge¬
dauerten Beschwerden der deut¬
schen Nation gegen die Eingriffe
des römischen Hofes überhaupt,
besonders in Betref der Nuntien
noch unerledigt sind ; so wollen
Wir über dieses alles die unauf-
schiebliche Erstattung eines ange¬
messenen , und zum Theile von
Unserm Vorführer am Reich ) o-
lepü II . glorwürdigsten Anden¬
kens , den yten August 1788
geforderten Gutachtens nach dem
Antritt Unserer Regierung so¬
gleich in Erinnerung bringen,

und

Project der perpetuirlichm
W . Capit.

§ . 4 . Gleicheegestalt will Er,
wann es sich etwann begebe , daß
die csnlse civiles von ihrem or¬
dentlichen Gericht im Heil . Reich
ab - und ausser dasselbe sä
Lios ^ polloliLos und wohl gar
36 Curism KomsnLnn gezogen
würden , solches abschaffen , ver¬
nichten , und ernstlich verbieten,
auch seinen Kayserlichen Fisca-
len , sowohl bey seinem Kayser-
lichen

'
Reichs - Hof - Rath , als

Cammergericht , anbefehken , wi¬
der diejenige , sowohl Partheyen,
als Lclvocsten , ? rocurstoien,
und I^ otarien , die sich hinführo
dergleichen anmassen , und dar¬
innen einigergestalt gebrauchen
lassen würden , mit behöriger An¬
klag von Amts wegen zu verfah¬
ren , damit die Uebertretter dem-
nächsten gebührend angesehen
und bestraffet werden mögen.

§ . 5 . Und weilen vorberühr¬
ter Civil -Sachen willen zwischen
Seinen und des Reichs höchsten
Gerichten , sodann denen Aposto¬
lischen ^ uutiLwren , mehrmalige
Streit - und Irrungen entstan¬
den , indeme so ein als anderen
Drts , die ob der OEci ^Ien Ur-
theil bescheheneAppellationes an¬
genommen , ? roLellü § erkannt,
selbige auch durch allerhand
scharffe XlLndats zu größer Irr¬
und Beschwerung der Partheyen
zu behaupten gesucht worden,

1 wor-



W . Capit . Joseph n.

XIV ')
'

s. IV.
(Verbottener kecurs nach R »m in 61-

vii- Sachen .)

Gleichergestalt wollen Wir,
wann es sich etwann begäbe , daß
die Lsnlse Liviles von ihrem or¬
dentlichen Gericht im heiligen
Reich ab - und ausser dasselbe sä
idiuntior ^ ollolicos , und wohl
gar sä Lurisn » Koinsnsni gezo¬
gen würden , solches abschaffen,
vernichten , und ernstlich verbie¬
ten , auch den Kayserlichen Ins-
cslen sowohl an dem Kayserli¬
chen Reichs -Ho .f-Rath , als Cam¬
mergericht anbesehlen , wider
diejenige , sowohl Partheyen als
^ ävocsten , kiocnrstoren und
^ otsrien die sich hinführo derglei¬
chen anmaffen , und darinn eini¬
ger Gestalt , gebrauchen lassen
würden , mit behöriger Anklage
von Amtswegen zu verfahren,
damit die Uebertretter demnächst
gebührend angesehen und bestra¬
fet werden möchten . '

§ . v.
( Lexsrstion deren cLulsrum keculs-

riurn Lb
^6cc1e6k>tlici8 .)

Und weilen vorberührtcn Li-
vU-Sachen willen zwischen denen

Kay-

N . Capit . Leopold n . und
Franz il.

(^rt. XIV.
und den darüber zu fassenden
Reichsschluß auf das baldigste
zu befördern bedacht feyn.

8 . 4.
( Verbotener Rekurs nach Rom .)

Gleichergestalt wollen Wir,
wenn es sich etwa begäbe , daß
die Lsulse civiles vor ihrem or¬
dentlichen weltlichen Gerichte,
oder einem Officialen , als jnäi-
c-e äelegsto krincchis im heiligen
Reich ab - und ausser dasselbe
sä l^ untios LpolioIlLos oder wohl
gar sä Ourism romsnsrn gezo¬
gen würden , solches abschaffen,
vernichten und ernstlich verbieten,
auch dem kaiserlichen Fiscale so¬
wohl am kaiserlichen Reichshof¬
rath als am Kammergericht an¬
befehlen , wider diejenigen so¬
wohl Parteien als Advokaten,
Prvkuratoren und Notarien , die
sich hinführo dergleichen anmas-
sen und darinn einiger Gestalt
gebrauchen lassen würden , mit
gehöriger Anklage von Amtswe¬
gen zu verfahren , damit die Ue¬
bertretter demnächst gebührend
angesehen . und bestraft werden
mögten;

S . 5.
(Scheidung der geistlichen und weltli¬

chen Sachen . )

Und weil vorberührter Civil-
sachen willen zwischen den kaiser-

> Qz liehen

Project der perp .etuLrlichm
W . Eapit.

wormit dem diesem verkommen
und aller ) ul-i8äiÄion8 -LontiiA
möchte verhütet werden . So
will er daran seyn , daß diecsu-
lse leeulsres sb ecclülislUcis
rechtlich äiüinguirt , auch die dar¬
unter vorkommende zweiffelhaste
Fälle , durch gütliche mit dem
Päbstlichen Stuhl vornehmende
Handlung und Vergleich erledi¬
get , fort der geist - und weltli¬
chen Obrigkeit , ein jeder Ihr
Recht und ) uäicstur ungestöhrt
gelassen werden möge.

§. 6 . Doch soviel diesen Ak¬
tien ! beträft , denen der Angspur-
gischen Confejsion zugethanen
Churfärsten , auch Ihren Reli¬
gions -Verwandten Fürsten und
Standen , ingkeichen der unmit¬
telbaren Reichs -Ritterschaft , und
deren allerseits Unterthanen , und
denen Augspurgischen Confes-
sions - Verwandten , die Refor-
mirte mit eingeschloffen , welche
unrer Catholischcr geistlich oder
weltlichen Obrigkeit wohnen,
oder kandsassen seynd , dem Reli¬
gion - und kroksn -Frieden , auch
dem zu Münster und Oßnabrücß
anfgerichteten Friedens -Schluß,
und was dem anhängig , wie ob-
gemeldt , ohnabbrüchig und ohne
Consequenz -Nachtheil und Scha*
den.



W . Tapit . Joseph II- N - Capit . Leopold ll . und Franz U.
rrL

( -^rt . XIV .)

Kayserlichen und des Reichs höchsten Gerichten,

sodann denen Apostolischen Nuntiatoren mehrmali¬

ge Streit - und Irrungen entstanden , indem so
ein als andern Orts die ob deren OEcislen Urteil

beschehene ^ .ppe 1l»tioner angenommen , ? rocellus

erkannt , selbige auch durch allerhand scharfe Klan-

östs , zu gröster Irr - und Beschwerung deren

Partheyen zu behaupten gesuchet worden , womit

diesem Vorkommen , und aller ) uri8äiÄ, '0n §-On-
E mögte verhütet werden , so wollen Wir daran

seyn , daß die esnlse 8 ecularer sd LccleÜLÜiLiL

rechtlich MinZmret , auch die darunter vorkom-

mevde zweifelhafte Falle , durch gütliche mit dem

Päbstlichen Stuhl vornehmende Handlung und

Vergleich erlediget , sofort der geist - und weltli¬

chen Oörigkeit einer jeden ihr Recht und > äica-

eu !' ungestört gelassen werden möge.

( ärt . XIV .)

lichen und des Reichs höchsten Gerichten , sodann
dem römischen Hofe mehrmal Streit - und Irrun¬

gen entstanden , in dem so ein - als andern OrtS
die von der Offiziale Urtheilen geschehenen Appel¬
lationen angenommen , Prozesse erkannt , selbe
auch durch allerhand scharfe Mandate zu gröster
Irr - und Beschwerung der Partheien zu behaup¬
ten gesucht worden , womit diesem vorgekommen,
und aller Iurisdiktionskonflikt mit dem römischen
Hofe mögte verhütet werden ; so wollen Wir dar¬

an seyn , daß die causse laeLu1»ro8 sb ecclellslli-
eis rechtlich distinguirt, auch die darunter vorkom¬
menden zweifelhaften Falle durch gütliche und mit
dem päbstlichen Stuhle vorzun

'
ehmende Handlun¬

gen und Vergleich erledigt , sofort dem Pabste,
den Erz - und Bischöfen , wie auch der weltlichen
Obrigkeit einer jeden ihr Recht und Judikatur

ungestört gelassen werden möge . Da es aber

Gegenstände giebt , die ohne Zweifel zur geistli¬
chen Gerichtbarkeit gehören ; so wollen Wir,
wenn über solche geistliche Sachen ein Prozeß ent¬

steht , die Bischöfe nach Maaßgabe der Fürsten¬
konkordate bei der ersten , die Erzbischöfe bei der

zweiten Instanz , und diejenigen Erz - und Bischö¬
fe , welche dem Pabste nach der Wahl des Pro¬
vinzial - oder DivzesansinodS , oder mit Beirath
ihrer Domkapitel für die dritte Instanz tüchtige
Richter vorgeschlagen haben oder Vorschlägen wer¬
den , kräftigst schüzen , daß jede geistliche Streit¬

sache in dritter Instanz vor keine andre , als die

vorgeschlagenen und vom Pabste genehmigten
Richter unmittelbar gebracht , und von Ihnen
coUetziallterim Namen Seiner päbstlichen Hei-
ligkeit abgeurteilt « erde . Jedoch sind hiervon
die csulre rnsjores in jure exjprells enülnerrtre

ausgenommen.



W . Capit. Joseph H.

( >vt . XIV .)
s . Vl.

(K«servLtion der Evangelischen wegen
dieses Artikels .)

Doch , so viel diesen ^ rrieul

betrift , denen der Augspurgischen
LontelNon zugethanen Churfür¬
sten , auch ihren Religions -Ver¬
wandten Fürsten und Ständen

(die unmittelbare Reichs -Ritter¬

schaft mit bgriffen, ) und deren

allerseits Unterthanen , wie auch
denen , welche unter Catholischer
geist - oder weltlicher Obrigkeit
wohnen , oder Land -Sassen seynd,
( unter denen Augspurgischen
LonkelHous -Berwandten die
kormirte allenthalben mit einge-
schlossen) dem ^ eliKion - undl ' ro-
ksu -Frieden , auch dem zu Mün¬

ster und Osnabrück aufgerichte¬
ten Friedensschluß , und was
dem anhängig , wie obgemeldt,
vhnabbrüchig , und ohne Oouie-

Hueur , Nachtheil und Schaden.

Hrtieulus XV.

L- !.

( Schuz - vrrb Gehorsams - Anweisung
der mittelbaren Unterthanen .)

Wir wollen die mittelbare
Reichs - und deren Ständen Lan¬
des - Unterthanen Key - künftiger
Unserer Regierung in Kayserli¬
chen Schuz Haben, und zum schul¬
digen Gehorsam gegen ihre Lan-
des -Obrigkeiten anhalten . .

K. n.

N - Capit . Leopold H. und
Franz ll.
( Xrt . XIV .)

k. « .

( Vorbehalt der A. K . Verwandten . )

Doch so viel diesen Artikel

betrift , den der Augsburgischen
Konfession zugethanen Kurfür¬
sten , auch ihren Religionsver-
wandten Fürsten und Standen

( die unmittelbare Reichsritter¬
schaft mit begriffen ) und de¬
ren allerseits Unterthanen , wie

auch denen , welche unter katho¬
lischer geist - oder weltlicher Obrig¬
keit wohnen oder Landsaffen sind
(unter den Augsburgischen Kon¬

fessionsverwandten die Reformir-
ten allenthalben mit einbegriffen)
dem Religions - und Profanfrie¬
den , auch dem zu Münster und

Oßnabrück aufgerichteten Frie¬
densschlüsse , und was demselben
anhängig , wie obgemeldt unab¬

brüchig , und ohne alle Konse¬
quenz , Nachtheil und Schaden.

^ rticulu « XV.

§ i.

(Kaiserlicher Schuz - Gehorsam derkan-
desMrrterthauen.

Wir wollen die mittelbare
Reichs - und der Stande Landes

unterthanen inl Unfern kaiserli
chen Schuz haben , und zum
schuldigen Gehorsam gegen ihre
Landesobrigkeiten anhalten.

« L » -

Project derperpcluirüchm-
W . Lapik.

L

^ rticulu § XV.

§ . r . Der regierende Römi^
sche Kayser will die mittelbare
Reichs - und der Stande LandeS-
Unterthanen in seinem Kayserli¬
chen Schuz haben , und zum Ge¬

horsam gegen ihre Landes -Obrig^
ckeit anhalten,,
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